
 

 Gemeinde 
Neidlingen 

Landkreis 
Esslingen  

 

 

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der 

 Wahl  Neuwahl x  

des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 
 

am 
Wahltag 
 

05.12.2021 
 

 

1. Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl -  des Bürgermeisters / der Bürgermeis-
terin bekannt gemacht: 

1.1 Zahl der Wahlberechtigten 1.448  

 
Zahl der Wähler 918 

 

 
Zahl der ungültigen Stimmzettel 2 

 

 
Zahl der gültigen Stimmzettel 916 

 

 
Zahl der gültigen Stimmen 916 

 

1.2 Von den gültigen Stimmen entfielen auf 1) 

Familienname, Vorname(n) Anschrift (Hauptwohnung) Stimmen 

Böhnel, Robert  74673 Mulfingen, Regenbacher Straße 18 353 

Sigel, Maximilian  73230 Kirchheim unter Teck, Tannenbergstraße 47 111 

Geiß, Peter  73272 Neidlingen, Gottlieb-Stoll-Straße 13 105 

Gutenberger, Nicole  72661 Grafenberg, Mozartstraße 9 6 

Ebler, Jürgen 72584 Hülben, Im Karrensteigle 28 334 

Einsele, Daniela  73272 Neidlingen, Hofstraße 11 3 

Amiri, Alexander  73272 Neidlingen, Schönbuchstraße 11 2 

Ambacher, Kurt 73272 Neidlingen, Immenstraße 49 1 

Rittmann, Jörg 73272 Neidlingen, Seestraße 4 1 
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 1.3  Der/die Bewerber/in 

hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. 

 Er/Sie ist somit zum/zur   Oberbürgermeister/in  Bürgermeister/in gewählt. 

 

 x Kein Bewerber hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Deshalb ist Neuwahl erforderlich, bei der 
neue Bewerber/innen zugelassen sind. 

 

   

Die Neuwahl findet statt, wie bereits bekannt gemacht, am Sonntag, dem 

Wahltag 

 

19.12.2021 

 

 

 

2. Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem 
Wahlberechtigten und von jedem Bewerber Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

vollständige Anschrift der Rechtsaufsichtsbehörde 

 

Landratsamt Esslingen, Pulverwiesen 11, 73728 Esslingen  
 
 
 

erhoben werden. 

 

Der Einspruch eines Wahlberechtigten und eines Bewerbers, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, 

   2) 

15  ist nur zulässig, wenn ihm mindestens Wahlberechtigte beitreten. 

 

 

 Bürgermeisteramt 
Ort, Datum 
 

Neidlingen, 05.12.2021 
 Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 

 
 
 
Bürgermeister/ Wahlvorsteher  

 

                                                           
 


